


Wozu „STÄRKEN“?
Als „älterer Arbeitnehmer“ bringen Sie eine Reihe Qualitä-
ten mit, um für Unternehmen interessant zu sein!

Sie verfügen über ein hohes Maß an Berufs- und Lebens-
erfahrung, über bewährtes Fachwissen, ein Gespür für die 
Umsetzbarkeit neuer Projekte, über Belastbarkeit, Zuver-
lässigkeit und Loyalität.

Demografi sche Studien prognostizieren für die nächsten 
Jahre einen frappierenden Rückgang von Personen im 
erwerbsfähigen Alter und eine starke Zunahme bei den 
Personen im Alter von 45 bis 65 Jahren. 

Unternehmen müssen also schon jetzt zunehmend auf 
ältere Arbeitskräfte zurück greifen, um dem drohenden 
Mangel an qualifi zierten Arbeitkräften zu begegnen. Das 
ist Ihre Chance! 

Wofür steht „STÄRKEN“?
STÄRKEN = 
STandortchancen Ältere in den RegionalKerneN

Das Projekt STÄRKEN 50+ will Ihnen dabei helfen, Sie mit 
Hilfe von sowohl neuen als auch bewährten Förderinstru-
menten für den ersten Arbeitsmarkt und geänderte beruf-
liche Anforderungen fi t zu machen. 

Wer wird gefördert?
Arbeitslos gemeldete Bezieher von Arbeitslosengeld II aus 
den Landkreisen Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und 
Potsdam-Mittelmark  ab Vollendung des 50. Lebensjahres.

Individuelle Arbeitsvermittlung
Wir stehen in engem Kontakt zu Unternehmen, akquirieren 
zusätzliche Arbeitsstellen speziell für ältere Arbeitnehmer, be-
raten Unternehmen bei der professionellen Personalauswahl 
und bieten eine passgenaue assistierte Personalvermittlung.
Reichen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen ein!

Förderscheck Ü50
Der Förderscheck Ü50 in Höhe von bis zu 1000,- Euro wird 
Ihnen dann ausgezahlt, wenn Sie innerhalb von maximal 
sechs Monaten nach dessen Erhalt ein Arbeitsverhältnis 
aufnehmen, das Sie sich selbst gesucht haben, mindes-
tens sechs Monate dauert und mindestens 35 Wochen-
stunden umfasst.

Arbeitsplatznahe Qualifi zierung
Eine arbeitsplatzkonforme Qualifi zierung bei einem        
Bildungsträger, die der Arbeitnehmer innerhalb der 
ersten sechs Monate nach Aufnahme der Beschäftigung 
beginnt, kann für bis zu drei Monaten gefördert werden. 
Im Falle einer berufsbegleitenden Maßnahme werden 
bis zu 502 Stunden gefördert.

Verstärkte Existenzgründerberatung
Speziell ältere Personen unterstützen wir bei der Grün-
dung dauerhafter Existenzen.

Förderung von Vertretertätigkeiten
Ihr Arbeitgeber erhält einen Zuschuss in Höhe von 50 
Prozent Ihres Bruttolohns, wenn Sie in ein befristetes 
Arbeitsverhältnis vermittelt werden, wie zum Beispiel 
eine Krankheitsvertretung. Folgende Voraussetzungen 
müssen jedoch erfüllt sein:

Die Beschäftigung ist sozialversicherungspfl ichtig.• 
Es handelt sich um eine Tätigkeit von mindestens • 
35 Wochenstunden.

Interesse?
Dann wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 
Arbeitsvermittler!

Unsere Fördermöglichkeiten
speziell für ältere ArbeitnehmerUnsere Serviceleistungen für Sie

Wir unterstützen Sie

Arbeitsgemeinschaft zur
Grundsicherung für Arbeitsuchende

im Landkreis Dahme-Spreewald

Arbeitsgemeinschaft
Grundsicherung für Arbeitsuchende
im Landkreis Teltow-Fläming


